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oder zustim mungspflichtig oder nach dem Denkmalschutz-
gesetz erlaubnispflichtig ist, ist mit diesem An trag auch 
der Antrag gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu stellen.

(2)  In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist das Vorhaben der Landes-
hauptstadt München anzuzeigen.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, 
wer eine bauliche Anlage in dem durch diese Satzung be-
zeichneten Gebiet ohne die nach ihr erforderliche Genehmi-
gung rück baut oder ändert. Er kann gemäß § 213 Abs. 2 
BauGB mit Geldbuße belegt werden.

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung „Neuhausen“ der Landeshaupt-
stadt München zur Erhaltung der Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (Erhal-
tungssatzung „Neuhausen“ vom 15. Juni 2016 (MüABl. S. 286)) 
außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 09.06.2021 beschlossen.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und

2.  nach  § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des  
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der vorstehenden Satzung schriftlich gegenüber der Landes-
hauptstadt München (Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung) unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

München, 22. Juni 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Erhaltungssatzung „Neuhausen“

Satzung „Neuhausen“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB

(Erhaltungssatzung „Neuhausen“)

vom 22. Juni 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.03.2021 (GVBl. S. 74) und § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch  
Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), folgende Satzung:

§ 1
Satzungsziel, räumlicher Geltungsbereich

(1)  Mit dieser Satzung wird der in Absatz 2 angegebene Be-
reich als Gebiet bezeichnet, in dem es aus besonderen 
städtebaulichen Gründen erforderlich ist, die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung zu erhalten (§ 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 BauGB).

(2)  Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung wird gemäß 
dem beigefügten Lageplan des Referates für Stadtplanung 
und Bauordnung vom 01.02.2021 (Maßstab 1:5000), aus-
gefertigt am 22. Juni 2021, festgelegt. Der Lageplan ist  
Bestandteil der Satzung.

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

(1)  Im Geltungsbereich der Satzung unterliegen der Rückbau, 
die Änderung oder die Nutzungs änderung von baulichen 
Anlagen einer Genehmigungspflicht nach § 172 Abs. 1 
Satz 1 BauGB.

(2)  Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind Vorha-
ben auf den in § 26 Nr. 2 und 3 BauGB bezeichneten 
Grundstücken (§ 174 Abs. 1 BauGB).

(3)  Eine Genehmigungs-, Zustimmungs- oder Erlaubnispflicht 
nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

§ 3
Antrag, Anzeige

(1)  Der Antrag auf Genehmigung nach § 172 Abs.1 Satz 1 
BauGB ist bei der Landeshauptstadt München zu stellen. 
Sofern das Vorhaben auch bauaufsichtlich genehmigungs- 

Amtsblatt_18.indd   358Amtsblatt_18.indd   358 23.06.21   14:1423.06.21   14:14



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 18/2021

359

 München, 22. Juni 2021

 Dieter Reiter
 Oberbürgermeister

Amtsblatt_18.indd   359Amtsblatt_18.indd   359 23.06.21   14:1423.06.21   14:14



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 18/2021

360

Erhaltungssatzung „Ebenau“

Satzung „Ebenau“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB

(Erhaltungssatzung „Ebenau“)

vom 22. Juni 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.03.2021 (GVBl. S. 74) und § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), folgende Satzung:

§ 1
Satzungsziel, räumlicher Geltungsbereich

(1)  Mit dieser Satzung wird der in Absatz 2 angegebene Be-
reich als Gebiet bezeichnet, in dem es aus besonderen 
städtebaulichen Gründen erforderlich ist, die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung zu erhalten (§ 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 BauGB).

(2)  Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung wird gemäß 
dem beigefügten Lageplan des Referates für Stadtplanung 
und Bauordnung vom 01.02.2021 (Maßstab 1:5000), aus-
gefertigt am 22. Juni 2021, festgelegt. Der Lageplan ist Be-
standteil der Satzung.

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

(1)  Im Geltungsbereich der Satzung unterliegen der Rückbau, 
die Änderung oder die Nutzungs änderung von baulichen 
Anlagen einer Genehmigungspflicht nach § 172 Abs. 1 
Satz 1 BauGB.

(2)  Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind Vorha-
ben auf den in § 26 Nr. 2 und 3 BauGB bezeichneten 
Grundstücken (§ 174 Abs. 1 BauGB).

(3)  Eine Genehmigungs-, Zustimmungs- oder Erlaubnispflicht 
nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

§ 3
Antrag, Anzeige

(1)  Der Antrag auf Genehmigung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ist bei der Landeshauptstadt München zu stellen. 
Sofern das Vorhaben auch bauaufsichtlich genehmigungs- 
oder zustim mungspflichtig oder nach dem Denkmalschutz-
gesetz erlaubnispflichtig ist, ist mit diesem An trag auch 
der Antrag gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu stellen.

(2)  In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist das Vorhaben der Landes-
hauptstadt München anzuzeigen.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, 
wer eine bauliche Anlage in dem durch diese Satzung be-
zeichneten Gebiet ohne die nach ihr erforderliche Genehmi-
gung rück baut oder ändert. Er kann gemäß § 213 Abs. 2 
BauGB mit Geldbuße belegt werden.

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 09.06.2021 beschlossen.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und

2.  nach  § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des  
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der vorstehenden Satzung schriftlich gegenüber der Landes-
hauptstadt München (Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung) unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

München, 22. Juni 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Erhaltungssatzung „St.-Vinzenz-Viertel“

Satzung „St.-Vinzenz-Viertel“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB

(Erhaltungssatzung „St.-Vinzenz-Viertel“)

vom 22. Juni 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.03.2021 (GVBl. S. 74) und § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), folgende Satzung:

§ 1
Satzungsziel, räumlicher Geltungsbereich

(1)  Mit dieser Satzung wird der in Absatz 2 angegebene Be-
reich als Gebiet bezeichnet, in dem es aus besonderen 
städtebaulichen Gründen erforderlich ist, die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung zu erhalten (§ 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 BauGB).

(2)   Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung wird gemäß 
dem beigefügten Lageplan des Referates für Stadtplanung 
und Bauordnung vom 01.02.2021 (Maßstab 1:2500), aus-
gefertigt am 22. Juni 2021, festgelegt. Der Lageplan ist Be-
standteil der Satzung.

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

(1)  Im Geltungsbereich der Satzung unterliegen der Rückbau, 
die Änderung oder die Nutzungs änderung von baulichen 
Anlagen einer Genehmigungspflicht nach § 172 Abs. 1 
Satz 1 BauGB.

(2)  Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind Vorha-
ben auf den in § 26 Nr. 2 und 3 BauGB bezeichneten 
Grundstücken (§ 174 Abs. 1 BauGB).

(3)  Eine Genehmigungs-, Zustimmungs- oder Erlaubnispflicht 
nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

§ 3
Antrag, Anzeige

(1)   Der Antrag auf Genehmigung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ist bei der Landeshauptstadt München zu stellen. 
Sofern das Vorhaben auch bauaufsichtlich genehmigungs- 
oder zustim mungspflichtig oder nach dem Denkmalschutz-
gesetz erlaubnispflichtig ist, ist mit diesem An trag auch 
der Antrag gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu stellen.

(2)   In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist das Vorhaben der Landes-
hauptstadt München anzuzeigen.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, 
wer eine bauliche Anlage in dem durch diese Satzung be-
zeichneten Gebiet ohne die nach ihr erforderliche Genehmi-
gung rück baut oder ändert. Er kann gemäß § 213 Abs. 2 
BauGB mit Geldbuße belegt werden.

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 09.06.2021 beschlossen.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und

2.  nach  § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des  
Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der vorstehenden Satzung schriftlich gegenüber der Landes-
hauptstadt München (Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung) unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

München, 22. Juni 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre 
Nr. 657

für die Flurstücke Nrn. 126/55, 126/2, 126/78, 126/24, 
126/79, 126/53, 126/25, 126/48, 126/27, 126/23, 126/51, 
126/22, 126/30, 126/20, 126/38, 126/19, 126/39, 126/50, 
126/18, 126/40, 126/17, 126/33, 126/16, 126/15, 126/35, 
126/68, 126/67, 126/46, 126/69, 126/45, 126/44, 126/56, 
126/54, 126/75 

Gemarkung Nymphenburg 

vom 23. April 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund der §§ 14, 
16 und 17 des Baugesetz buches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I S.3634), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 8.08.2020 (BGBl. I S. 1728) sowie 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl.  
S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.07.2020 (GVBl. S. 350), folgende Satzung:

§ 1
Verlängerung der Veränderungssperre

(1)  Die Veränderungssperre für die Flurstücke Nrn. 126/55, 
126/2, 126/78, 126/24, 126/79, 126/53, 126/25, 126/48, 
126/27, 126/23, 126/51, 126/22, 126/30, 126/20, 126/38, 
126/19, 126/39,126/50, 126/18, 126/40, 126/17, 126/33, 
126/16, 126/15, 126/35, 126/68, 126/67,126/46, 126/69, 
126/45, 126/44, 126/56, 126/54, 126/75 der Gemarkung 
Nymphenburg – Satzung vom 24.06.2019, MüABl. Nr. 18 
Seite 262 – wird um ein Jahr verlängert.

(2)  Die Jahresfrist beginnt mit Ablauf der bisherigen Verände-
rungssperre.

§ 2
In-Kraft Treten und Außer-Kraft-Treten

(1)  Die Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

(2)  Sie tritt außer Kraft, wenn und soweit der für den Geltungs-
bereich dieser Satzung aufzustellende Bebauungsplan in 
Kraft getreten ist, spätestens jedoch mit Ablauf des 
02.07.2022.

Der Stadtrat hat die Satzung am  14.04.2021 beschlossen.

Hinweis gemäß § 18 Abs. 3 BauGB:

Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den 
Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung des 
Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB hinaus, so ist den Be-
troffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine  
angemessene Entschädigung in Geld zu leisten (§ 18 Abs. 1 
BauGB). Der Entschädigungsberechtigte kann die Entschädi-
gung verlangen, wenn die im vorangegangenen Satz bezeichne-
ten Vermögensnachteile ein getreten sind. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei der Landeshauptstadt München 
(Kommunalreferat) beantragt (§ 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB).

München,    23.  April 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister                                                 

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
gemäß § 32 Bundeswahlordnung (BWO) 
Ergänzung

Das Bundeswahlgesetz (BWG) wurde durch das 26. Gesetz 
zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 3. Juni 2021  
(BGBl. I S. 1482) geändert. Daraus ergibt sich zu  
Nr. 5.2 Unterstützungsunterschriften meiner Bekannt-
machung vom 29. Januar 2021 nachfolgende Änderung:

Nach § 52a BWG gelten bei der Wahl des 20. Deutschen Bun-
destages § 27 Abs. 1 Satz 2 BWG und § 34 Abs. 4 Satz 1 und 
§ 39 Abs. 3 Satz 1 BWO mit der Maßgabe, dass die Zahl der 
danach erforderlichen Unterstützungsunterschriften jeweils 
auf ein Viertel reduziert ist.
Für Kreiswahlvorschläge sind demnach von den in § 18 Abs. 2 
BWG genannten Parteien Unterschriften von 50 Wahlberech-
tigten des Wahlkreises auf amtlichen Formblättern nach An-
lage 14 zur BWO zu erbringen. Gleiches gilt für andere Kreis-
wahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbewerber*innen  
§ 20 Abs. 3 BWG).

Im Übrigen ergeben sich keine Veränderungen.

München, 16. Juni 2021 Dr. Thomas Böhle
  Gemeinsamer Kreiswahlleiter 
  der Wahlkreise 217 – 220

Neue Fernwärmepreise ab 01.07.2021     

im Versorgungsgebiet München Stadt, Martinsried, Unterföhring

Das Preisblatt zu Ziffer 9 und 11 der Anlage zur AVBFernwär-
meV wird wie folgt geändert:

9 M-Fernwärme Preise netto brutto

9.1 Arbeitspreis

9.1.1 Heizwassernetz
oder

57,19
5,72

68,06
6,81

Euro/MWh
Cent/kWh

9.1.2 Dampfnetz
(1,42 m³ Kondensat  
entsprechen 1 MWh)

40,27 47,92 Euro/m³

9.1.3 Wärme für Warmwasser-
bereitung in Fürstenried, 
Neuforstenried und 
Parkstadt Solln

5,27 6,27 Euro/m³

9.2 Grundpreis 40,33 47,99 Euro/kW 
und Jahr

Die Bruttopreise enthalten die derzeit gültige Umsatzsteuer in 
Höhe von 19 Prozent und sind kaufmännisch gerundet. Bei ei-
ner gesetzlichen Änderung der Umsatzsteuer werden die 
Bruttopreise entsprechend angepasst.

München, 30. Juni 2021    Stadtwerke München                                             
  SWM Versorgungs GmbH
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Bekanntmachung

Änderung der Ergänzenden Bedingungen der SWM Ver-
sorgungs GmbH (SWM) für den Wasseranschluss und die 
Wasserversorgung nach Standardverträgen – Anlage zur 
AVBWasserV – zum 01.07.2021

Die Ergänzenden Bedingungen zu Ziffern 9.2.7 und 9.2.8 wer-
den wie folgt zum 01.07.2021 geändert:    

9.2.7  Mehrspartenanschluss

Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine gemeinsame Verle-
gung von Netzanschlüssen. Die SWM entscheiden in Abstim-
mung mit der SWM Infrastruktur GmbH nach freiem Ermes-
sen, ob eine gemeinsame Verlegung in Betracht kommt. Die 
gemeinsame Ausführung wird insbesondere von den örtlichen 
Gegebenheiten des anzuschließenden Anwesens abhängen. 

Die bisherigen Ziffern 9.2.7 und 9.2.8 entfallen.

München, 30. Juni 2021 Stadtwerke München 
  SWM Versorgungs GmbH

Öffentliche Bekanntgabe
der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG
i.S.d. § 4 Abs. 3 der  
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)  
und der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)
 
Die SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG hat ihr Preisblatt  
zum 01.07.2021 angepasst. Das Preisblatt Netzanschlüsse 
(Kostenerstattungsregelungen) finden Sie auf unseren 
Internet seiten www.swm-infrastruktur.de. Außerdem liegt es 
in den Geschäftsräumen in der Emmy-Noether-Straße 2,  
80992 München zur Einsichtnahme aus. Die bisher gültigen 
Kostenerstattungsregelungen treten außer Kraft.

München, 30. Juni 2021 Stadtwerke München
  SWM Infrastruktur GmbH

Bekanntmachung über die Erteilung der luftverkehrs-
rechtlichen Genehmigung der Anlage und des Betriebs 
eines Hubschrauberdachlandeplatzes für die München 
Klinik Harlaching gemäß § 6 des Luftverkehrsgesetzes 
(LuftVG)

Die Regierung von Oberbayern – Luftamt Südbayern – hat  
der München Klinik gGmbH auf Antrag mit Bescheid vom 
10.06.2021 einen neuen Dachlandeplatz für Rettungshub-
schrauber an der München Klinik Harlaching genehmigt. Die-
ser soll auf der Dachfläche des dort geplanten Klinikneubaus, 
der die aktuellen Bestandsgebäude ersetzen und an dem die 
dort künftig verorteten medizinischen Abteilungen unter einem 
Dach zusammengefasst werden sollen, entstehen. Durch die 
damit beabsichtigte Angliederung des Dachlandeplatzes an 
die Notaufnahme werden die medizinischen Abläufe wesent-

lich verbessert, insbesondere können schwerstverletzte  
Patienten noch schneller und sicherer notfallversorgt werden.  

Der bereits vorhandene Bodenlandeplatz für Hubschrauber im 
südöstlichen Bereich des Klinikareals sowie die dort vorhan-
dene Station für den Rettungshubschrauber „Christoph 1“ 
bleiben dabei bestehen. Der neue Dachlandeplatz soll i.d.R. 
nur für diejenigen Fälle genutzt werden, in denen ein Notfall-
patient zum Klinikum transportiert oder in ein anderes Klini-
kum verlegt werden muss. Für den Dachlandeplatz werden 
künftig 734 Flugbewegungen pro Jahr prognostiziert, davon 
694 am Tag und 40 nachts zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Neben 
der technischen Eignung des Platzes und der einwandfreien 
Lage der An- und Abflugflächen prüfte das Luftamt vor allem 
auch die Lärmauswirkungen der Flugbewegungen am neuen 
Dachlandeplatz unter Einbeziehung des Flugbetriebs vom/
zum bestehenden Bodenlandeplatz. 

Auf Grundlage der schalltechnischen Stellungnahme und un-
ter Zugrundelegung der prognostizierten Flugbewegungszah-
len ist davon auszugehen, dass die Anwohner keinen unzu-
mutbaren Lärmauswirkungen ausgesetzt sein werden. Die 
wesentlich verbesserten Rettungsmöglichkeiten für Notfall-
patienten überwiegen deutlich die Belästigungen, die auf-
grund der versorgungsnahen Lage des Klinikums naturgemäß 
verbleiben. 

Dem Genehmigungsinhaber wurden insbesondere Auflagen 
zur Anlage und Kennzeichnung des Landeplatzes, zum  
Flugbetrieb, zum Lärmschutz sowie zum Feuerlösch- und 
Rettungswesen auferlegt.  

Eine Ausfertigung des Bescheides mit Rechtsbehelfsbeleh-
rung und genehmigten Planunterlagen kann im Zeitraum  
von 06.07. bis einschließlich 19.07.2021, bei nachfolgender 
Stelle während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
werden:

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Blumenstraße 28b
80331 München
Auslegungsraum 071 Erdgeschoss
(barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, 
Blumenstraße 28a)

Des Weiteren kann die Bekanntmachung und die Genehmi-
gung mit Rechtsbehelfsbelehrung und Plänen auf den Inter-
netseiten der Regierung von Oberbayern voraussichtlich unter 
dem Link https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ser-
vice/planfeststellung/abgeschlossene_pv_beschluesse/wirt-
schaft_landesentwicklung_verkehr/index.html eingesehen 
und heruntergeladen werden. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt die Genehmigung 
den Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwen-
dungen erhoben haben, als zugestellt (Art. 74 Abs. 5 
Satz 3 BayVwVfG).

München,  11. Juni 2021  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung
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Öffentliche Bekanntmachung einer Vorbescheidsverlän-
gerung gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: 
Fürstenriederstr. 247 – 249, Pollingerstr. 2,  
Waldfriedhofstr. 92 – 94, Schongauerstr. 36
Gemarkung/Flurnr.: Sektion V / FlNrn. 9074/6, 9074/8 / 
Stadtbezirk 7
Errichtung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes mit Ein-
zelhandel, Verwaltungsnutzungen, Wohnen und Tiefgarage

Mit Bescheid vom 02.07.2014 wurde gemäß Art. 71 BayBO ein 
Vorbescheid für die Errichtung eines Wohn- und Geschäfts-
gebäudes mit Einzelhandel (Anlieferung über die Schongauer 
Straße), Verwaltungsnutzungen, Wohnen und Tiefgarage (Zu- 
und Abfahrt über die Fürstenrieder Straße) auf den Grund-
stücken Fürstenrieder Str. 247 – 249, Pollingerstr. 2, Fl.Nr. 
9074/8, Gemarkung Sektion V und Waldfriedhofstr. 92 – 
94, Schongauerstr. 36 Fl.Nr. 9074/6, Gemarkung Sektion V 
erteilt. Zur Klarstellung der Antwort auf Frage 1.2 wurde der 
Nachgangsbescheid vom 10.07.2014 erlassen.

Die Geltungsdauer des Vorbescheids und des Nachgangs-
bescheids wurden mit Bescheid vom 14.06.2021, Az. 1.7-
2021-6316-23 bis einschließlich 02.07.2023 verlängert.

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverlänge-
rungsverfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail adresse 
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-25020.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,  
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 14. Juni 2021  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheids  
gem. Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Halserspitzstr. 
Gemarkung Berg am Laim, 
Flurnummern: 254/17, 254/35 und 254/29
Vorhaben: Neubau einer Kinderkrippe mit 5 Gruppen – 
VORBESCHEID (Variante 1)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 15.06.2021, Az. 1.7-2020-26219-32, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Die unmittelbar angrenzenden Nachbarn bzw. die umliegenden 
Nachbarn im Sinne des Art. 66 Abs.1 Satz 1 BayBO haben  
die Eingabepläne nicht unterschrieben. Mit positiver Beant-
wortung der Fragen zum Vorhaben werden nachbarrechtlich 
geschützte Belange nicht bzw. nicht in rücksichtsloser Weise 
beeinträchtigt.

Die Nachbarzustellung wird gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m.Art. 66 
Abs. 1 Satz 4 BayBO in pflichtgemäßer Ermessensausübung 
aufgrund der großen Anzahl an Nachbarn (mehr als 20 Mitei-
gentümer) entsprechend Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch 
öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt.

Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahren 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommission, 
einsehen. Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der 
E-Mailadresse plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnum-
mer 233-24597.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,  
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.
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 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten. 

München, 15. Juni 2021 Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheids gem. 
Art. 71 Satz 4 i. V. m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Halserspitzstr. 
Gemarkung Berg am Laim
Flurnummern: 254/17, 254/35 und 254/29
Vorhaben: Neubau einer Kinderkrippe mit 3 Gruppen – 
VORBESCHEID (Variante 2)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 16.06.2021, Az. 1.7-2020-26223-32, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Die unmittelbar angrenzenden Nachbarn bzw. die umliegen-
den Nachbarn im Sinne des Art. 66 Abs.1 Satz 1 BayBO haben 
die Eingabepläne nicht unterschrieben. Mit positiver Beant-
wortung der Fragen zum Vorhaben werden nachbarrechtlich 
geschützte Belange nicht bzw. nicht in rücksichtsloser Weise 
beeinträchtigt.

Die Nachbarzustellung wird gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m.Art. 66 
Abs. 1 Satz 4 BayBO in pflichtgemäßer Ermessensausübung 
aufgrund der großen Anzahl an Nachbarn (mehr als 20 Mitei-
gentümer) entsprechend Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch 
öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
als bewirkt.
Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der 
Rechtsbehelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzule-
gen

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahren 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommission, 
einsehen. Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der 
E-Mailadresse plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnum-
mer 233-24597.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 16. Juni 2021 Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission
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Bekanntmachung
Planfeststellungsbeschluss nach § 18 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) für das Vorhaben „Erneuerung der Eisen-
bahnüberführung Werinherstraße“ in München Bahn-km 
1,633 der Strecke 5551 München Ost – Deisenhofen

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundeamtes, 
Außenstelle Nürnberg, vom 09.06.2021, Az. 651Ppü/005-
2018#026, liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Pla-
nes (einschließlich Rechtsbehelfbelehrung) in der Zeit vom 
06.07.2021 bis einschließlich 19.07.2021 zur allgemeinen 
Einsichtnahme aus.

Die Auslegung der Planunterlagen Stand: 15.03.2021 wird 
gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (Plan-
SiG) durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. 

Die Planunterlagen können in der Zeit vom 06.07.2021 bis 
einschließlich 19.07.2021 auf der Internetseite der der  
Landeshauptstadt München: https://www.muenchen.de/
auslegung eingesehen werden.

Die oben genannten Planunterlagen liegen im selben 
Zeitraum als zusätzliches Informationsangebot gemäß  
§ 3 Abs. 2 PlanSiG zur allgemeinen Einsicht aus

bei 

Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung, Blumenstraße 28b, 80331 München,  
Auslegungsraum 071, Erdgeschoss (barrierefreier Zugang 
an der Ostseite des Gebäudes, Blumenstraße 28a)

im oben genannten Zeitraum während der Dienststunden
Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag 
von 9.00 Uhr bis 14 Uhr

Die Einsichtnahme kann aufgrund der COVID-19-Pandemie 
nur einzeln oder von Personen erfolgen, die nach der Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der jeweils 
aktuell gültigen Fassung dazu berechtigt sind, sich im öffentli-
chen Raum miteinander aufzuhalten. Dies gilt vorbehaltlich  
etwaiger rechtlicher Änderungen bzw. einer etwaigen Locke-
rung bestehender Beschränkungen. 

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan 
können auch nach vorheriger Terminvereinbarung beim Eisen-
bahn-Bundesamt, Außenstelle Nürnberg, Eilgutstraße 2, 
90443 Nürnberg, eingesehen werden.

Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wo-
chen gilt der Beschluss den Betroffenen gegenüber, an die 
keine persönliche Zustellung erfolgt ist, als zugestellt (§74 
Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz).

München, 17. Juni 2021  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit  –
hier:  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 

des Baugesetzbuches (BauGB) 
vom 09. Juli 2021 mit 10. August 2021

 
Stadtbezirk 24 Feldmoching-Hasenbergl

Änderung des Flächennutzungsplans
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich V/61
Am Schnepfenweg (südlich), Kohlröschenstraße (westlich),
Am Blütenanger (nördlich), Sonnentaustraße (östlich)
– Allgemeines Wohngebiet –

Der Entwurf des Flächennutzungsplans mit Begründung liegt 
beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstra-
ße 28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungs-
raum – barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes 
über Blumenstraße 28 a), vom 09. Juli 2021 mit 10. August 
2021, Montag mit Freitag von 6 Uhr bis 18 Uhr, öffentlich aus.

Auskünfte durch das Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung werden nach vorheriger Terminvereinbarung (telefonisch 
unter 089/233-22830 oder per E-Mail unter plan.fnp@muen-
chen.de) erteilt.

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben wer-
den.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können.

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schrift-
lich unter E-Mail: plan.fnp@muenchen.de, per Post: Landes-
hauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung, Abteilung I/42, Blumenstraße 28b, 80331 München oder 
nach telefonischer Vereinbarung auch zur Niederschrift bei 
den genannten Kontaktdaten vorgetragen werden.

Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen liegen mit aus.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfüg-
bar:
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Im Umweltbericht sind umweltbezogene Informationen zu den 
Schutzgütern Mensch (Freizeitlärm, Verkehrslärm, Erschütte-
rungen, sekundärer Luftschall, elektromagnetische Felder und 
Belichtung, Erholung), Tiere (Schutzgebiete, Spezieller Arten-
schutz, Vögel, Sonstige Lebensräume und Artvorkommen, 
Biotopverbund), Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden und 
Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaft (Orts-/ Landschafts-
bild), Kultur- und Sachgüter enthalten.

Neben dem Umweltbericht sind folgende Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar:
 – Faunistische Beurteilung und Untersuchung zur speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)
 – Artenschutzrechtliche Voreinschätzung zu Wechselkröten- 

und Laubfrosch-Vorkommen

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes mit Begründung so-
wie die Datenschutzhinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Bauleitplanverfahren sind auch im Internet unter der Adresse 
www.muenchen.de/auslegung zu finden.

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellung-
nahme wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, 
den Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem 
Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

Aktueller Hinweis:
Anlässlich der COVID-19-Pandemie bitten wir Sie, das allge-
meine Abstandsgebot und die geltenden Hygienemaßnahmen 
zu beachten.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach aktuellen Vor-
schriften das Dienstgebäude nur mit FFP2-Maske betreten 
werden darf.

München 17. Juni 2021  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

Die Landeshauptstadt München gibt Folgendes bekannt:

Widmungsverfügung
für den 5. Stadtbezirk Au-Haidhausen

Gemäß dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 
20.05.2021 wird
–  die Teilstrecke des Tassiloplatzes (Teilfl. aus Flstk. Nr. 

15611/6 Gemarkung München Sektion 8) zwischen dem 
Ende der Kehre der Ortsstraße (= km 0,057) und 12 m west-
lich davon (= km 0,069) zu einem „beschränkt-öffentlichen 
Weg, Fußverkehr und Radverkehr“

gewidmet.

Die Landeshauptstadt München besitzt die für die Widmung 
erforderliche Verfügungsbefugnis.

Die Widmung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG am 
01.07.2021 als bekannt gegeben und damit wirksam. 

Einziehungsverfügungen
für den 14. Stadtbezirk Berg am Laim

Gemäß dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 
18.05.2021 werden 
 – die bisher als Ortsstraße gewidmete Teilstrecke der Haager 

Straße (alter Verlauf)(Teilfl. aus den Flstk. Nr. 18329/0, 
18329/14, 18337/8, 18337/9, 18337/15 Gemarkung München 

Sektion 9) zwischen dem bisherigen Straßenknick bei Haus 
Nr. 11 (= km 0,214) und der Grafinger Straße (alter Verlauf) 
(= km 0,321) und

 – die bisher als Ortsstraße gewidmete Teilstrecke der Grafin-
ger Straße (Teilfl. aus den Flstk. Nr. 18329/0, 18329/14, 
18337/8, 18337/15, 18340/2, 18340/3, 18344/0 Gemarkung 
München Sektion 9) zwischen 140 m westlich der Aschhei-
mer Straße (= km 0,690) und der Ostseite des Flurstücks  
Nr. 18339/0 (= km 0,963)

wegerechtlich nach Art. 8 BayStrWG eingezogen.

Die oben angegeben Straßenstrecken wurden gem. Bebau-
ungsplan mit Grünordnung Nr. 2061 der Landeshauptstadt 
München überplant. Die Straßenstrecken wurden zurückge-
baut und haben keine Verkehrsbedeutung mehr. 

Die Straßenbaubehörde für die einzuziehenden Straßenstrecken 
ist die Landeshauptstadt München.

Die Einziehungen gelten gemäß Art. 41 Abs. 3 BayVwVfG am 
01.07.2021 als bekannt gegeben und damit wirksam. 

Widmungsverfügungen
für den 22. Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied

Gemäß dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 
19.05.2021 werden 
 – die Gesamtstrecke der Rosa-Kempf-Straße (Flstk. Nr. 

1211/23 Gemarkung Aubing) zwischen der Wiesentfelser 
Straße (= km 0,000) und 75 m westlich davon (= km 0,075) 
zu einer Ortsstraße,

 – die Gesamtsrecke der Auguste-Halbmeier-Straße  
(Flstk. Nr. 1211/21 Gemarkung Aubing) zwischen der  
Helmut-Schmidt-Allee (= km 0,000) und der Rosa-Kempf-
Straße (= km 0,097) zu einer Ortsstraße,

 – die Michael-Öchsner-Straße (Flstk. Nr. 2102/28 und  
Teilfl. aus Flstk. Nr. 2102/3 Gemarkung Pasing) zwischen 
der Voglerstraße (= km 0,000) und dem Ende der Kehre  
(= km 0,270) zu einer Ortsstraße und

 – der unbenannte Weg Nr. 38 (Flstk. Nr. 2102/22 und Teilfl. 
aus Flstk. Nr. 2102/3 Gemarkung Pasing) zwischen dem 
Ende der Kehre der Michael-Öchsner-Straße (= km 0,000) 
und der Paosostraße (= km 0,034) zu einem „beschränkt-
öffentlichen Weg, Fuß- und Radverkehr“

gewidmet.

Die Landeshauptstadt München besitzt die für die Widmun-
gen erforderlichen Verfügungsbefugnisse, teilweise durch 
Widmungszustimmung der Eigentümer der Michael-Öchsner-
Straße und dem unbenannten Weg Nr. 38.

Die Widmungen gelten gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG 
am 01.07.2021 als bekannt gegeben und damit wirksam. 

Die Verfügungen einschließlich ihrer Begründungen und den 
Lageplänen können bei der Landeshauptstadt München,  
Baureferat, Friedenstraße 40, 81671 München nach vorheriger 
Anmeldung unter bau.widmungen@muenchen.de bis zum 
02.08.2021 eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügungen kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt 
München) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
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nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nie-
derschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich 
des BayStrWG abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, 
gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Die technischen und formalen Voraussetzungen zur elektro-
nischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichts-
barkeit (derzeit: www.vgh.bayern.de).

 – Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

München, 14. Juni 2021 Baureferat
  Verwaltung und Recht

Bürgerversammlung des
1. Stadtbezirkes – Altstadt-Lehel
am 12.07.2021

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 1 – Altstadt-Lehel 
teile ich mit, dass am Montag, den 12.07.21 um 19.00 Uhr im 
Circus Krone, Marsstraße 43, 80335 München, die
Bürgerversammlung des 1. Stadtbezirkes – Altstadt-Lehel, 
stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird  
Frau Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
übernehmen.

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Die LH München beabsichtigt, die Trägerschaft  
zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen  
(Modell der Kooperativen Ganztagsbildung)  
in städtischen Schulgebäuden an freigemeinnützige  
und sonstige Träger*innen zu übertragen:

Für die folgenden Standorte sind bedarfsgerechte Plätze im 
Grundschulalter zu schaffen:
–  Kooperative Ganztagsbildung an der Staatlichen 

Grundschule
Infanteriestraße 19
Schwabing-West (4)
5-zügige Grundschule
Neubau seit Schuljahr 2020/21 fertiggestellt, GS Inbetrieb-
nahme ab Schuljahr 2022/23, Schule im Aufbau
gebaut nach Münchner Lernhaus

Versorgungsküche gebaut für Verpflegungssystem 
Cook&Serve, Mensa vorhanden
derzeit keine Mitversorgungen von weiteren Institutionen

–  Kooperative Ganztagsbildung an der Staatlichen 
Grundschule Theodor-Fischer-Straße (Hausnummer 
steht noch nicht fest)
Allach-Untermenzing (23)
maximal 5-zügige Grundschule
Neubau Inbetriebnahme geplant lll/2022, Schule im Aufbau
gebaut nach Münchner Lernhaus
Versorgungsküche gebaut für Verpflegungssystem 
Cook&Serve, Mensa vorhanden und für Kapazität von 4-zü-
giger GS ausgelegt, zusätzlich kann für einen 5. Zug der  
anliegende Mehrzweckraum genutzt werden 
derzeit keine Mitversorgungen von weiteren Institutionen

–  Kooperative Ganztagsbildung an der Staatlichen 
Grundschule St.-Veit-Straße 46 (bisher Grundschule  
Josephsburgstraße 41) Berg-am-Laim (14)
5-zügige Grundschule
Neubau Inbetriebnahme geplant zum Schuljahr 2022/23, 
gebaut nach Münchner Lernhaus
Versorgungsküche gebaut für Verpflegungssystem 
Cook&Serve, Mensa vorhanden
Mitversorgung eines bestehenden Ganztagszuges der 
Grundschule

–  Kooperative Ganztagsbildung an der Staatlichen 
Grundschule Oberföhringer Straße 224
Bogenhausen (13)
4-zügige Grundschule
Neubau der Bestandsschule Inbetriebnahme geplant lll/2022
gebaut nach Münchner Lernhaus
Versorgungsküche gebaut für Verpflegungssystem 
Cook&Serve, Mensa vorhanden
gegebenenfalls Mitversorgung der Mittagsbetreuung bis zur 
vollständigen Überleitung aller Kinder in die Kooperative 
Ganztagsbildung für maximal drei Jahre

Grundsätzlich müssen alle am Standort ansässigen Institutio-
nen über die Versorgungsküche mit verpflegt werden.

Mit dem Hintergrund eines möglichen Rechtsanspruches auf 
Grundschulkindbetreuung ab August 2026 steht die LH Mün-
chen in der Verantwortung, ganztägige Bildungs- und Betreu-
ungsangebote für Grundschulkinder auszubauen. Daher sol-
len Münchner Schulkinder sukzessive eine Garantie für eine 
Ganztagsbetreuung an ihrer Grundschule erhalten.

Wir bitten um Beachtung folgender, aktuell gültiger Bedingun-
gen:

 – In der jeweiligen Kindertageseinrichtung findet die aktuelle 
Satzung über den Besuch der Kinderkrippen und Häuser 
für Kinder, Kindergärten und Horte der LH München (Kin-
dertageseinrichtungssatzung) Anwendung. Die jeweils gülti-
ge Benutzungssatzung modifiziert durch die jeweils gültige 
Verwaltungsrichtlinie der LH München muss von den 
Träger*innen entsprechend den diesbezüglichen Vorgaben 
der LH München angewandt werden.

 – Die Überlassung erfolgt auf unbestimmte Zeit. Die 
Träger*innen schließen mit der LH München einen Überlas-
sungsvertrag ab. Die LH München überlässt den 
Träger*innen, die in dem Überlassungsvertrag vereinbarten 
Räume und Nebenräume teilweise in gemeinschaftlicher 
zweckgemäßer Nutzung mit der Schule bzw. teilweise zur 
alleinigen Nutzung.

 – Bei der Bewerbung ist im Finanzplan eine Auslastung von 
80 % der Kinder (bezogen auf die zu erwartende Kinder-
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zahl), eine Fachkraftquote von maximal 70 % und eine  
realistische Verteilung auf die buchbare rhythmisierte und  
flexible Variante darzustellen. Bitte achten Sie auf eine 
transparente und nachvollziehbare Berechnung.

 – Die Räumlichkeiten, Einrichtungen, Ausstattungen und  
Serviceleistungen werden den Träger*innen grundsätzlich 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt, soweit vom jeweils gel-
tenden städtischen Standard umfasst. Diese Sachleistun-
gen im Sinne des Art. 22 Satz 3 BayKiBiG können auf 
Grundlage der Kooperationsvereinbarung über die „Koope-
rative Ganztagsbildung“ an Grundschulen und des Überlas-
sungsvertrages mit den jeweiligen Träger*innen auf den 
kommunalen Anteil der kindbezogenen Betriebskostenför-
derung angerechnet werden. Sie beziehen sich ausschließ-
lich auf anrechnungsfähige Kosten, die nicht bereits durch 
die staatliche Investitionskostenförderung erfasst wurden 
(vgl. Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 
10.04.2019, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14058).

 – Die Träger*innen dürfen keine Reduzierung bestehender 
Plätze in ihren Kindertageseinrichtungen im weiteren Um-
feld (Stadtteil bzw. benachbarte Stadtteile) vornehmen,  
welche nicht durch die Einführung der Kooperativen Ganz-
tagsbildung obsolet werden. 
Die Deckung des Betreuungsbedarfs im Schulsprengel 
muss gewährleistet sein.

 – Eine Bewerbung als Trägerverbund (mehrere kleine 
Träger*innen) ist möglich.

Bei erfolgreicher Bewerbung verpflichten sich die 
Träger*innen zur Durchführung der Einschreibung (voraus-
sichtlich im März 2022).
Falls Sie Interesse an einer Bewerbung haben, bitten wir Sie, 
Ihre Interessenbekundung, bitte bis spätestens 14.07.2021, 
entweder per E-Mail an a4.tav.koga@muenchen.de oder pos-
talisch an LH München, Referat für Bildung und Sport, 
Grund-, Mittel-, Förderschulen und Tagesheime (RBS-A-4), 
Trägerauswahlverfahren KoGa, Bayerstraße 28, 80335 Mün-
chen zu senden. Es gilt das Datum des Eingangs bei der  
LH München.
Zur Sicherstellung einer fristgerechten Abgabe sowohl der In-
teressenbekundung als auch der Bewerbungsunterlagen dient 
der Sonderbriefkasten Rathaus München am Marienplatz 8. 
(Bis 24:00 Uhr wird der Eingang tagesgenau abgestempelt.)

Bitte denken Sie bei Abgabe Ihrer Interessenbekundung dar-
an, Ihre aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben. Sie erhalten 
dann die Bewerbungsformulare per E-Mail. 

Für die Bewerbung sind ausschließlich die zugesendeten vor-
gegebenen Unterlagen zu verwenden. 
Die Bewerbungsformulare beinhalten: 
1. Vorblatt zur Bewerbung
2. mehrseitiges Bewerbungsformular

Ausschlusskriterien:
1. Ausschlusskriterium 
Nichteinhaltung der Frist des Eingangs der Interessenbekun-
dung gemäß Veröffentlichung
2. Ausschlusskriterium 
Nichteinhaltung der Frist des Eingangs bzw. der formalen  
Bewerbungsvoraussetzungen
3. Ausschlusskriterium
Nichtdarstellung der geforderten Inhalte der Anlage 1 des 
Stadtratsbeschluss Nr. 14-20 / V 16675 vom 05.11.2019 insbe-
sondere Punkt 2.2 bei nicht ausreichender Darstellung, dass 
die Träger*innen dauerhaft die der Fördervoraussetzungen 
nach dem BayKiBiG (einschließlich Betriebserlaubnis etc.) mit 
den Besonderheiten, die im Rahmen der Experimentierklau-
sel, Art. 31 BayKiBiG, jeweils mit dem Freistaat Bayern verein-

bart sind, voll erfüllt sowie bei Nichteinhaltung der Vorgaben 
durch die jeweils gültige Fassung des Eckpunktepapiers und 
der Kooperationsvereinbarung für das Modell der Kooperati-
ven Ganztagsbildung
4. Ausschlusskriterium
Nichterreichung von mindestens 7,0 Punkten (gilt nicht für den 
Finanzplan) bei der Bewertung nach den vorgegebenen Aus-
wahlkriterien in jedem Teil des Auswahlverfahrens

Die vollständige Bewerbung muss bis spätestens 16.08.2021 
bei der LH München, Referat für Bildung und Sport, Grund-, 
Mittel-, Förderschulen und Tagesheime (RBS-A-4), Trägeraus-
wahlverfahren KoGa, Bayerstraße 28, 80335 München in der 
genannten Form in Papier und unterschrieben per Post einge-
gangen sein. Es gilt das Datum des Eingangs. 
Alle Kosten, die im Zuge dieser Bewerbung entstehen, sind 
von den Bewerber*innen zu tragen und in keinem Fall erstat-
tungsfähig.

Folgende Kriterien und Gewichtungen werden für die Bewer-
tung der Bewerbung zugrunde gelegt:
 – Pädagogische Inhalte unter Berücksichtigung einer Muster-

kooperationsvereinbarung und dem Eckpunktepapier für 
die Kooperative Ganztagsbildung sowie des Bayerischen 
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) und 
ebenso unter Berücksichtigung der Bayerischen Leitlinien 
für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende 
der Grundschulzeit (BayBL) (Gewichtung Faktor 1,5)

 – Querschnittsaufgaben (Gewichtung Faktor 1,5)
 – Gesundheitsorientierung und Gesundheitsmanagement, 

auch im Hinblick auf die Rhythmisierung (Gewichtung  
Faktor 1,0)

 – Sozialraumorientierung / Kooperation am Schulstandort 
(Gewichtung Faktor 1,5)

 – Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern (Gewich-
tung Faktor 1,0)

 – Organisationsstruktur (Mittagsversorgung), Raumnutzung 
und Qualitätssicherung, Personal (Gewichtung Faktor 0,75) 

 – Finanzplan (Art. 31 BayKiBiG, Experimentierklausel)  
(Gewichtung Faktor 0,5)

Das Staatliche Schulamt in der Landeshauptstadt München 
sowie das Sozialreferat der Landeshauptstadt München ha-
ben im Abstimmungsverfahren der Auswahlkommission eine 
beratende Rolle.

Bitte beachten Sie, dass es sich die LH München vorbehält, 
bei wesentlichen Veränderungen der Grundlagen tatsächli-
cher oder rechtlicher Art von den hier bekanntgemachten 
Rahmenbedingungen abzuweichen.

Für weitere Auskünfte zum Auswahlverfahren wenden Sie  
sich bitte an Tel. 089/233-83948 oder  
per E-Mail: a4.tav.koga@muenchen.de.
Für Auskünfte zur Fachplanung – für die ausgeschriebenen 
Einrichtungen – erreichen Sie die zuständigen Bauherr*innen 
der Abteilung Zentrales Immobilienmanagement im Referat für 
Bildung und Sport telefonisch unter: 
089/233-83609 (GS Infanteriestraße)
089/233-85916 (GS Theodor-Fischer-Straße)
089/233-83623 (GS St.-Veit-Straße)
089/233-83643 (GS Oberföhringer Straße)

München, 18. Juni 2021 Referat für Bildung und Sport 
  Grund-, Mittel-, Förderschulen 
  und Tagesheime, RBS-A-4 
  Trägerauswahlverfahren KoGa
  gez. Florian Kraus
  Stadtschulrat
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Satzung zur Änderung der Satzung  
für die Bezirksausschüsse der Landeshauptstadt München 
(Bezirksausschuss-Satzung) 

vom 23. Juni 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt auf Grund von Art. 23, 
60 Abs. 2 und 5 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 09.03.2021 (GVBI. S. 74), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung für die Bezirksausschüsse der Landeshauptstadt 
München (Bezirksausschuss-Satzung) vom 10.12.2004  
(MüABl. S. 553, ber. MüABl. 2005 S. 12), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 12.05.2021 (MüABl. S. 294), wird wie folgt 
geändert:

1. In § 24 wird nach „46,“ „47a,“ eingefügt.

2. § 22b wird aufgehoben.

§ 2

(1)  Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft. 

(2)  Abweichend von Abs. 1 tritt § 1 Nr. 2 mit Wirkung vom 
12.06.2021 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am  23.06.2021 beschlossen.

München, 23. Juni 2021 I.V.
  Katrin Habenschaden
  2. Bürgermeisterin
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt – Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

Fraktion ÖDP/FW
Rathaus, Zimmer 116
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-fw-fraktion@muenchen.de 

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 22 80 26 -66, -73, -75, 29 16 51 -54, -73, Fax 22 80 26 74
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 19 Thalkirchen – Obersendling –  
Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing – 
Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15, 
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach,  
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteinerstraße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93- 1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach,  
17 Obergiesing – Fasangarten, 18 Untergiesing – Harlaching
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90, 
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte,
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen
Themen. Die Mitarbeiter/innen stehen mit Rat und Hilfeleis-
tung zur Verfügung. Öffnungszeiten: Coronabedingt derzeit 
nur Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr; Telefon 22 23 24 oder 
Mail an stadtinformation@muenchen.de

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit  
Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 
266 Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt- 
Information im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Landeshauptstadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab  
12 Uhr unter ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter 
sowie als Push-Nachricht abonniert werden unter der Adresse 
muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter ris-muenchen.de Ihnen die Anträge, Anfragen so-
wie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur Verfügung, 
mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur  
jeweiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 18.10.2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshaupt-
stadt München nur noch elektronisch über die eVergabe-
Plattform unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive 
der gesamten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informatio-
nen unter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkar-
ten der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen 
Stadtplan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben 
den interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen 
auch Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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